
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Medien
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Sommaruga, Simonetta (sp/ps) BR UVEK / CF DETEC
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Gerber, Marlène
Heidelberger, Anja
Schubiger, Maximilian

Bevorzugte Zitierweise

Gerber, Marlène; Heidelberger, Anja; Schubiger, Maximilian 2024. Ausgewählte Beiträge
zur Schweizer Politik: Medien, 2019 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Bildung, Kultur und Medien
1Medien

6Radio und Fernsehen

7Medienpolitische Grundfragen

7Neue Medien

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
BAKOM Bundesamt für Kommunikation
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
fög Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft
VSM Verband Schweizer Medien

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats

OFSP Office fédéral de la santé publique
OFCOM Office fédéral de la communication
SSR Société suisse de radiodiffusion
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
fög Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (institut de

recherche)
MS Médias Suisses

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Die Kritik an der Unternehmensbesteuerung im Bereich der Medienabgabe dauerte
2019 weiter an. Mit einem Postulat wollte der Tessiner Abgeordnete Fabio Abate (fdp,
TI) den Bundesrat prüfen lassen, wie die umsatzabhängige Berechnung der Radio- und
Fernsehabgabe für Unternehmen anderweitig definiert werden könnte. Die
gegenwärtige Berechnung empfand der Postulant als unverhältnismässig. Gemäss
Bundesgesetz müssen Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF 500'000 die
Abgabe entrichten. Dabei werde kein Unterschied gemacht, ob darunter auch
Leistungen mitgerechnet werden, die im Einzelnen nicht mehrwertsteuerpflichtig oder
mehrwertsteuerbefreit seien. Die dadurch errechneten Umsätze seien aber nicht in
einen tatsächlichen Gewinn übersetzbar, was wiederum zu Schwierigkeiten führe.
Zahlreiche Unternehmen wiesen eine Umsatzspanne von bis zu CHF 5 Mio. auf und
müssten somit CHF 2280 entrichten. Dies sei viel zu viel, so Abate. Er wolle mit seinem
Vorstoss jedoch nicht die Steuerpflicht von Unternehmen hinterfragen, sondern
lediglich ein anderes System zur Berechnung der Abgaben anregen.
In seiner Stellungnahme musste der Bundesrat zuerst eine Richtigstellung vornehmen:
Der Postulant sei von einem falschen Betrag ausgegangen, Unternehmen mit einem
Umsatz zwischen CHF 1 und 5 Mio. müssten lediglich CHF 910 bezahlen, betonte er. Im
Übrigen teilte der Bundesrat die Ansichten des Postulanten nicht. Die inkraftstehende
Berechungsmethode sei aus einer Vielzahl an geprüften Alternativen die am besten
geeignete, um die gesteckten Ziele zu erreichen, ohne gleichzeitig einen hohen
Verwaltungsaufwand auszulösen. Die Möglichkeit für kleine Unternehmen mit einem
Umsatz von unter CHF 1 Mio., sich von der Abgabe befreien zu lassen, könne im Sinne
einer Härtefallregelung entgegenkommend wirken, wenn in einem Abgabejahr nur ein
kleiner oder gar kein Gewinn erzielt werde. Ferner war die Regierung der Meinung, man
solle nicht bereits wieder einen Wechsel beim Abgabensystem anstreben, weil dies zu
Verunsicherung führe. Der Bundesrat zeigte sich aber bereit, in Anlehnung an frühere
Entscheide, die Auswirkungen des Abgabensystems im Jahr 2020 zu prüfen. Falls sich
dann Handlungsanweisungen abzeichneten, sei er bereit, entsprechende
gesetzgeberische Schritte anzugehen.

In der Sommersession 2019 setzte sich die kleine Kammer mit dem Vorstoss
auseinander. Es entwickelte sich dabei keine längere Debatte. Ständerat Abate hielt
sich eher kurz, er wurde aber wortreich von seinem Ratskollegen Thomas Minder
(parteilos, SH) unterstützt. Der Grundsatz der Erhebung einer Unternehmensabgabe
stellte auch er nicht in Frage, die Berechnungsmethode hingegen schon. Problematisch
sei vor allem die Ableitung der Abgabenhöhe aus dem erzielten Umsatz. Dies sage, so
Minder, nichts über den Firmenerfolg aus. Umsatzstarke Branchen verdienten nicht
unbedingt viel Geld, deshalb seien die entsprechenden Unternehmen bezüglich der
Abgabe benachteiligt. Weil der Bundesrat ohnehin die Absicht äusserte, die
Berechnungsmethode zu prüfen, komme das Postulat zum richtigen Zeitpunkt.
Trotz der kurzen Dauer der Auseinandersetzung war diese nicht emotionslos.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich etwas irritiert ob dem Vorwurf, man habe nicht
sorgfältig evaluiert, welche Berechnungsgrundlage installiert wurde. Zudem merkte sie
an, dass drei Viertel aller Schweizer Unternehmen abgabebefreit seien, man diskutiere
also über eine Anpassung für nur einen Viertel der Firmen. Die erhobene Abgabe und
deren Höhe sei ferner vom Parlament beschlossen und von der Bevölkerung in einer
Volksabstimmung gestützt worden. Dass nun dieses Postulat im Raum stand, wollte sie
auch nicht als Auftrag zur Veränderung der Beträge verstanden wissen; «null und
nichts» versprach sie sodann auch in dieser Hinsicht. So fand die Bundesrätin auch,
dass man an der Beitragshöhe nichts ändern müsste, zumal der überwiegende Anteil
der Mediensteuer durch Privathaushalte erbracht werde. Postulant Abate legte Wert
darauf, klarzustellen, dass er das Prinzip der Unternehmenssteuerabgabe nicht zur
Diskussion habe stellen wollen. Weil ihn die Ausführungen der Bundesrätin nicht
überzeugten, verlangte er eine Abstimmung zu seinem Postulat und gewann diese. Mit
25 zu 11 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde sein Postulat angenommen. 1

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Jahresrückblick 2019: Medien

Medienfragen wurden 2019 verglichen mit den Jahren zuvor sowohl medial als auch im
Parlament eher selten diskutiert. Nach dem Peak im Jahr 2018 mit der No-Billag-
Initiative standen 2019 vor allem der Umzug des SRG-Radiostudios von Bern nach
Zürich und eines Grossteils des Fernsehens von Genf nach Lausanne sowie das neue
Gesetz über elektronische Medien im Mittelpunkt des Interesses. 

Nachdem sich der SRG-Verwaltungsrat im September 2019 für den Umzug eines Teils
des SRG-Radiostudios und seiner Mitarbeitenden von Bern nach Zürich entschieden
und die SRG überdies angekündigt hatte, dass Ähnliches womöglich auch der
Fernsehproduktion in Genf drohe, hatten vier Parteipräsidenten sowie ein
Vizepräsident (Pfister, cvp, ZG; Rytz, gp, BE; Landolt, bdp, GL; Rösti, svp, BE; Jans, sp,
BS) im Nationalrat und ein in dieser Frage sehr engagierter Beat Vonlanthen (cvp, FR) im
Ständerat gleichlautende parlamentarische Initiativen eingereicht, mit denen der SRG
ihre Produktionsstandorte ausdrücklich vorgeschrieben werden sollten. Nach den
ablehnenden Entscheiden der beiden Kommissionen zeigte sich bei der Behandlung
der entsprechende Initiative von Beat Vonlanthen im Ständerat schnell, dass sie auch
dort chancenlos sein würde. Um eine Niederlage zu verhindern, zog der Initiant seine
Initiative vor der Abstimmung zurück. Ganz anders sah die Situation eine Woche später
im Nationalrat aus: Mit 120 zu 54 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) gab der Nationalrat den
fünf nationalrätlichen Vorstössen Folge. Im Anschluss daran gab der SRG-
Verwaltungsrat bekannt, das Zügelprojekt durch eine gesamthafte Audiostrategie zu
ersetzen. Ein Teil des Umzugs würde dadurch verhindert, rund 80 Arbeitsplätze würden
aber dennoch nach Zürich verlegt. Medien und Politik zeigten sich unschlüssig darüber,
ob diese Nachricht als grosses Entgegenkommen der SRG oder als «halbherziges, dem
politischen Druck geschuldetes Bekenntnis», wie es Martin Landolt ausdrückte,
verstanden werden soll. Dennoch verzichtete der Ständerat im September
stillschweigend darauf, den Initiativen sowie einer Standesinitiative des Kantons Genf
(Kt.Iv. 19.306) mit einem ähnlichen Anliegen Folge zu geben. 

Neben der Umzugsfrage drohte der SRG 2019 weiteres Ungemach aus dem Parlament:
So standen einige Vorlagen im Raum, die die RTVG-Abgabe für Unternehmen und damit
einen Teil der Einnahmen der SRG streichen wollten. Im Mittelpunkt stand die
parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 18.405), welcher der Nationalrat im
September Folge gab. Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen bereits
privat die Empfangsgebühr zu entrichten hätten, stelle die Unternehmensabgabe eine
Doppelbelastung dar, hatte zuvor die KVF-NR in ihrer Empfehlung für Folge geben
erklärt. In der Wintersession stimmte der Ständerat jedoch auf Antrag seiner KVF-SR
dem Folgegeben des Nationalrats nicht zu. Die von den Stimmbürgern 2015 bestätigte
Regelung sei erst Anfang 2019 in Kraft getreten und solle nun zuerst einmal beurteilt
werden. Zudem würden die SRG und die privaten Radio- und Fernsehstationen bei
Umsetzung der Initiative deutlich weniger Geld erhalten als bisher. 
Bereits vor der anfänglichen Zustimmung zum Vorschlag von Gregor Rutz im Nationalrat
hatte sich der Ständerat jedoch einverstanden gezeigt, im Rahmen eines Postulats
Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) Alternativen zur Methode der heutigen umsatzabhängigen
Berechnung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen prüfen zu lassen. Zur
Verhinderung von Doppelzählungen des Umsatzes von Arbeitsgemeinschaften, Holdings
und dauerhaft miteinander verbundenen Unternehmen bei der Festlegung der Höhe
der Abgabe gaben die beiden Kommissionen zudem einer parlamentarische Initiative
Wicki (fdp, NW; Pa. Iv. 19.413) Folge. Anfang Dezember entschied überdies das
Bundesverwaltungsgericht, dass die lediglich sechs Tarifstufen für die Festlegung der
Unternehmensabgabe verfassungswidrig seien. Aufgrund der Rechtssicherheit sei die
aktuelle Regelung bis zum Erlass einer neuen aber weiterhin anzuwenden. 

Die Frage, wer zukünftig von der RTVG-Abgabe profitieren soll, wurde im Rahmen des
neuen Gesetzes über elektronische Medien diskutiert. Dieses war von Bundesrätin
Leuthard im Juni 2019 in die Vernehmlassung gegeben worden, wo es auf breite Kritik
stiess. Simonetta Sommaruga, die 2019 das UVEK und somit auch dieses Dossier von
Doris Leuthard übernahm, entschied schliesslich nach langen Diskussionen und
Spekulationen über die Zukunft des Gesetzes, dieses nicht weiterzuverfolgen und
stattdessen einzelne Probleme mithilfe eines Massnahmenpakets punktuell anzugehen.
Neu sollen auch Onlineportale mit audio- und audiovisuellen, aber auch mit textlastigen
Beiträgen einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe erhalten, sofern sie kostenpflichtig
sind. Zudem soll die indirekte Presseförderung in Form einer finanziellen Unterstützung
der Postzustellung auf zusätzliche Titel ausgeweitet und erhöht werden – jedoch nur
auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie vorgängig von den Verlagen gefordert

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



worden war. 
Dass diese Aufstockung der indirekten Presseförderung die KVF-NR nicht vollständig zu
überzeugen vermochte, zeigte die Annahme der parlamentarischen Initiative Engler
(cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) für eine Unterstützung der Presse in der digitalen
Transformation, welche ihre Schwesterkommission bereits vor der Ankündigung des
Bundesrates angenommen hatte. Im Unterschied zur KVF-SR lehnte die nationalrätliche
Kommission gleichzeitig jedoch eine parlamentarische Initiative Savary (sp, VD; Pa.Iv.
18.480) ab, die diese Unterstützung nicht wie die Motion Engler aus allgemeinen Mitteln,
sondern durch einen Teil der Abgabe für Radio und Fernsehen und durch die
Überschüsse aus den Abgabenanteilen finanzieren wollte. Eher zufrieden mit dem
bundesrätlichen Entscheid zum neuen Gesetz über elektronische Medien zeigte sich
Michael Töngi (gp, LU; Pa.Iv. 19.417), der seine parlamentarische Initiative für ein
Fördermodell für die elektronischen Medien mit der Begründung zurückzog, dass das
vom Bundesrat vorgeschlagene Projekt «in die richtige Richtung» gehe. 

Fortschritte gab es in der Frage um die Rückzahlung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuerbeträge. In Reaktion auf einen Bundesgerichtsentscheid vom
November 2018 und eine überwiesene Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416)
schickte das UVEK im Frühjahr einen Vorentwurf in die Vernehmlassung, der eine
pauschale Rückvergütung an alle Haushalte in der Höhe von CHF 50 vorsah. Aufgrund
der grossmehrheitlich positiven Stellungnahmen präsentierte der Bundesrat im
November seine Botschaft zuhanden des Parlaments. 2

Die Corona-Krise wirkte sich in verschiedenster Hinsicht auf die Medien aus. Einerseits
verschaffte das aufgrund der Corona-Pandemie gesteigerte Informationsbedürfnis den
Medien einen rekordhohen Nutzungszuwachs. Die NZZ-Mediengruppe etwa
vermeldete Mitte April 2020 historische Höchstwerte im Online-Bereich. Die gedruckte
Ausgabe hatte ferner um 10 Prozent zugelegt und in einem Monat konnten 9000 neue
Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen werden. Publicom verzeichnete im August
2020 eine starke Zunahme der Bedeutung sämtlicher Medien. An Einfluss gewonnen
hatte dabei insbesondere die SRG: Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gaben im
Rahmen der mediaBrands-Studie 2020 an, dass die Bedeutung der SRG-Medien für sie
zugenommen habe. Noch vor den Streaming-Diensten (+31%) folgten die privaten
Radio- und Fernsehprogramme (+37%). Die Zunahme der Bedeutung von Social Media,
bezahlten Zeitungen (Print oder Online) und Gratiszeitungen betrug je um die 25
Prozent. In den Medien selber war 2020 häufig zu lesen, dass seriöser Journalismus
systemrelevant sei.

Andererseits führten die durch die Corona-Massnahmen herbeigeführten
Einschränkungen für das Gewerbe und den Veranstaltungssektor zu einem massiven
Einbruch der Werbeeinnahmen, der nicht durch die steigenden Nutzungszahlen
kompensiert werden konnte. Der Verband Schweizer Medien rechnete im März rein für
den Printwerbemarkt mit einem Rückgang von CHF 400 Mio. und damit, dass rund vier
von fünf Inseraten storniert würden. Die Verschiebung der auf Mai angesetzten
Volksabstimmungen verschlechterte die kurzfristige finanzielle Situation dabei noch
zusätzlich. Auch die privaten Radio- und Fernsehstationen gaben im April an, dass ihre
Werbeerträge seit Beginn der Corona-Krise um 60 bis 90 Prozent gesunken seien. Vom
Wegfall der Werbegelder besonders hart getroffen wurden komplett werbefinanzierte
Medien wie Gratiszeitungen. «20 Minuten» schätzte, rund 20 Prozent der Leserschaft
ihrer Print-Ausgabe eingebüsst zu haben, da die Nutzung des öffentlichen Verkehrs
während der Pandemie stark abgenommen habe und allenfalls auch Bedenken vor einer
Ansteckung Personen daran gehindert hätten, eine bereits gelesene Zeitung ebenfalls in
die Hand zu nehmen. Die Pendlerzeitung war als Folge davon umfangmässig stark
geschrumpft und nur noch in jeder Sprachregion in einer Version erhältlich. Auch die
30 Gratisanzeiger von alt-Bundesrat Christoph Blocher kamen aufgrund des
Werberückgangs in finanzielle Schieflage und erschienen nicht mehr oder nur noch
sporadisch. Gut aus der Krise kam indes das Online-Magazin «Republik», das nicht auf
Werbegelder angewiesen ist und das sich während der Krise mit seinem täglichen
Covid-19-Uhr-Newsletter einen Namen machte – dies gar bis in die Reihen der
«Weltwoche». Speziell litten auch kleinere Magazine, so etwa das Westschweizer
Wochenmagazin «Micro», dessen Abonnentenkreis in erster Linie aus Cafés,
Restaurants oder Coiffeursalons bestand und das aufgrund behördlich verordneter
Schliessung dieser Betriebe sowie des nach der Wiedereröffnung auferlegten
Auslegeverbots von Zeitungen den eigenen Betrieb im Mai einstellen musste.
Betriebsschluss gab im Frühjahr ebenfalls die Waadtländer Wochenzeitung «Le
Régional» bekannt. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.03.2020
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die grossen Medienakteure reagierten prompt auf die sich rapide verschlechternde
Finanzsituation. Als erstes grosses Medienunternehmen beantragte die TX Group in der
zweiten Märzhälfte flächendeckend Kurzarbeit bis Ende September, begleitet von
anderen Massnahmen, wie etwa einer Zwangsreduktion des Arbeitspensums für alle
Mitarbeitenden um 10 Prozent. In einer von über 2500 Personen unterschriebenen
Online-Petition taten verschiedene prominente Personen aus Journalismus und Politik
ihren Unmut über diese Beschlüsse kund. «Ein Medienkonzern mit staatspolitischer
Verantwortung und vollen Kassen» müsse jetzt «Personal aufstocken, nicht
reduzieren», lautete die Begründung in der Petition. Im Nachhinein korrigierte die TX
Group die Lohnauszahlung von 90 Prozent auf 100 Prozent zurück und gab bekannt,
dass das Management für 2020 auf Boni verzichte. Dass die TX Group nur zwei Wochen
nach Bekanntgabe der Kurzarbeit Dividenden in der Höhe von CHF 37 Mio. für das
Geschäftsjahr 2019 ausschüttete, stiess in den Medien erneut auf Unverständnis. Im
April tat es die NZZ-Gruppe, nach eigenen Angaben aus Gründen der Kontinuität in der
Dividendenpolitik, der Konkurrenz indes gleich (CHF 8 Mio.). Einen anderen Weg schlug
CH Media ein. Die Mediengruppe wandelte die vorgesehenen Dividenden in Darlehen
um, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Doch auch CH Media führte Ende
März Kurzarbeit ein. Fast zeitgleich kündigte Ringier punktuelle Kurzarbeit bei
Jobcloud, Ticketcorner und der Vermarktungstochter Ringier Sports an. Anfang April
gab auch die NZZ-Mediengruppe bekannt, für Bereiche, wo es pandemiebedingt zu
Arbeitsausfällen komme, Kurzarbeit zu beantragen. Darüber hinaus beschloss das
Unternehmen eine teilweise reduzierte Printausgabe und die Verschiebung des
Relaunch von NZZ Folio auf den Spätsommer. Eine Woche später folgte die SRG und
beantragte Kurzarbeit für rund 600 Mitarbeitende, wobei sie als Gründe neben den
wegfallenden Werbeeinnahmen ebenfalls die Absage der Olympischen Spiele und der
Fussball-Europameisterschaft anbrachte.

Sowohl der Verband Schweizer Gratiszeitungen als auch der Verband Schweizer
Privatradios und der Verlegerverband wandten sich im März  hilfesuchend an den Bund.
Anfang April machten die Medien publik, dass UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga
mit einem Nothilfepaket für die Medien in der Höhe von CHF 78 Mio. im
Gesamtbundesrat aufgelaufen sei. Die WOZ und die AZ vermuteten, dass hier
abgesehen von Fragen rund um die Unabhängigkeit der Medien auch die Entscheide in
Bezug auf Kurzarbeit und Dividendenauszahlungen der grossen Medienhäuser eine
Rolle gespielt hätten. Mitte April sandten private Radio- und Fernsehstationen erneut
einen Hilferuf ans Parlament. Werde nichts unternommen, müssten vielen
Regionalstationen in Kürze ihre Sendungen reduzieren oder gar einstellen; einzelnen
Stationen drohe gar die Schliessung. In der ausserordentlichen Session zur Bewältigung
der Corona-Krise beschloss das Parlament strukturelle Hilfe für die Medien (Mo.
20.3145; Mo. 20.3154; Mo. 20.3146; Mo. 20.3155). In Notverordnungen regelte der
Bundesrat daraufhin eine Soforthilfe für die elektronischen Medien und für die Presse.
Die Unterstützungsleistung für Letztere knüpfte er an die Bedingung, dass die
herausgebenden Verlage für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividenden ausschütteten.
Ein im Rahmen der Beratungen zum Covid-19-Gesetz eingebrachter Antrag einer
Minderheit Aeschi (svp, ZG), der den Begünstigtenkreis auf die Gratiszeitungen
ausweiten wollte, scheiterte trotz geschlossen stimmender SVP-Fraktion mangels
Unterstützung über die Fraktion der FDP.Liberalen hinaus. Weitere
Unterstützungsmassnahmen, die bereits vor der Pandemie aufgegleist worden waren,
waren im Massnahmenpaket zur Förderung der Medien enthalten, über das die Räte
2020 erstmals berieten. Da die im Massnahmenpaket vorgesehene Unterstützung von
Online-Medien umstritten war, konnten 2020 weder ein Ausbau der indirekten
Presseförderung noch Massnahmen zur Unterstützung der elektronischen Medien auf
gesetzgeberischem Weg institutionalisiert werden. 

In der zweiten Jahreshälfte wurde klar, dass die beschlossene Soforthilfe den
Strukturwandel in der Presse nicht aufhalten konnte. Ende Juni kommunizierte die NZZ
ihre Pläne für ihre «Strategieschärfung». Einschneidende Sparmassnahmen gab die TX
Group Ende August bekannt. Im September kündigte das Unternehmen CH Media, das
gerade sein im November 2018 begonnenes Abbauprogramm abgeschlossen hatte, ein
neues Effizienzprogramm an. Einen grösseren Stellenabbau kommunizierte nicht zuletzt
die SRG im Oktober.

Trotz der veränderten Recherchearbeit – auch die Medienhäuser setzten während der
Corona-Pandemie verstärkt auf Homeoffice – war die Qualität der
Medienberichterstattung über die Corona-Pandemie «relativ gut», wie das Jahrbuch
Qualität der Medien nach Analyse der Berichterstattung bis Ende April 2020
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konstatierte. Neben der mangelhaften Einordnungsleistung bemängelte die Studie auch
die Kritikfähigkeit der Medien während der Corona-Krise. Das vom Fög präsentierte
Jahrbuch kam zum Schluss, dass die Medien vor dem ersten Lockdown im Frühjahr
2020 zu unkritisch berichtet hatten. Fragen rund um die Behördentreue der Medien
waren 2020 ebenfalls Teil der gesellschaftlichen Debatte. Zwei Professoren für
Volkswirtschaftslehre etwa sprachen in der NZZ von einem «grundsätzlichen
Systemversagen». Der normalerweise recht ausgewogene Meinungswettbewerb
funktioniere gerade in Krisenzeiten nicht, da zu Beginn einer Krise noch wenig Wissen
und viel Unsicherheit vorhanden seien und man sich zur Minimierung des Fehlerrisikos
in solchen Situationen eher an den Behörden orientiere, um sich weniger leicht
angreifbar zu machen. Erst nach und nach seien die Medien in der Lage, fundierte Kritik
zu äussern, was indes durch die Konsistenzanforderung von Qualitätsmedien wiederum
erschwert würde. Die Wissenschaftler regten für Krisenzeiten die Schaffung einer
Institution analog eines Advocatus Diaboli an, die bewusst anecken dürfe, um unter
Berücksichtigung aller Argumente zu informierteren Meinungen zu gelangen. Unter den
Autoren befand sich Reiner Eichenberger, der an der Universität Freiburg den Lehrstuhl
für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik innehat und der zuletzt im Frühjahr mit
seinem Vorschlag einer kontrollierten Durchseuchung für Aufmerksamkeit gesorgt
hatte. Eine abweichende Stimme fand sich auch in der Person des ehemaligen SRF-
Fernsehjournalisten Reto Brennwald, der mit seinem Dokumentarfilm «Unerhört»
einen Dialog über die Verhältnismässigkeit der Corona-Massnahmen anregen wollte.
Dass sich der Dialog zwischen behördenkritischen und behördentreuen Stimmen noch
nicht etabliert hatte, zeigte nicht nur die Tatsache, dass nur vier Medienschaffende der
Premiere des Films beiwohnten, sondern auch der Umstand, dass Aussagen des zum
Podium geladenen und zum gegebenen Zeitpunkt bereits ehemaligen Leiters der
Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG, Daniel Koch, von einem Corona-
skeptischen Publikum mit Buhrufen oder Gelächter quittiert wurden. 3

Das bereits im Vorjahr nach dem Scheitern des geplanten Mediengesetzes angekündigte
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien konkretisierte sich mit der Botschaft des
Bundesrates Ende April 2020 mitten in der Corona-Pandemie. Die bundesrätliche
Vorlage besteht aus drei Pfeilern, die allesamt rasch umsetzbare Massnahmen zur
Förderung der Medien enthalten, deren wirtschaftliche Situation sich zunehmend
verschlechterte. Erstens soll mittels Änderung des Postgesetzes ein Ausbau der
indirekten Presseförderung erfolgen. Damit soll der Bund die Ermässigung für die
Zustellung der Tages- und Wochenzeitungen von jährlich CHF 30 Mio. auf CHF 50 Mio.
aufstocken. In Zukunft sollen auch grössere und überregionale Titel in den Genuss
dieser Presseförderung kommen, was der Bundesrat mit dem Vorschlag zur Aufhebung
der Auflagenobergrenze – gemäss aktueller Regelung sind nur Tages- und
Wochenzeitungen mit einer Auflage von maximal 40'000 Exemplaren förderberechtigt –
zum Ausdruck brachte. Mit einer Änderung des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen plante der Bundesrat zweitens den Ausbau allgemeiner Massnahmen zur
Förderung der elektronischen Medien. Konkret soll der Bund mit der Gesetzesänderung
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Nachrichtenagenturen und
Selbstregulierungsorganisationen (z.B. den Presserat) sowie IT-Projekte verstärkt
finanziell unterstützen können. Finanziert werden sollen diese Massnahmen aus den
Einnahmen der Radio- und Fernsehabgabe, wobei maximal 2 Prozent des gesamten
Abgabeertrags dafür aufgewendet werden dürften. Nicht zuletzt plante der Bundesrat
die Schaffung eines neuen Bundesgesetzes über die Förderung von Online-Medien.
Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen Online-Medien jährlich CHF 30 Mio. aus der
Bundeskasse erhalten, wobei diese Förderung auf 10 Jahre befristet wäre. Davon
profitieren dürften Nachrichtenanbietende, die sich an den Branchenrichtlinien zur
journalistischen Praxis orientieren und etwa auch das Redaktionelle klar von der
Werbung trennen. Die Höhe der vorgeschlagenen Unterstützung bemisst sich –  in einer
degressiven Ausgestaltung – am Nettoumsatz von Online-Medien, der aus
Publikumseinnahmen generiert wird, sei dies etwa durch Online-Abonnemente,
Einzelabrufgebühren, freiwillige Beiträge oder durch Spendenfinanzierung, wobei sich –
zur Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit – der maximale Unterstützungsbetrag
pro Person und Jahr auf CHF 1'000 belaufen darf. 
Mit seiner Botschaft beantragte der Bundesrat ebenfalls die Abschreibung dreier
parlamentarischer Vorstösse: eines Postulats der KVF-NR mit der Forderung nach
Prüfung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde für Radio- und Fernsehen sowie zweier
Motionen ebendieser Kommission, die zum einen die Aufhebung der 2-plus-2-Regel
und zum anderen die Umsetzung des «Shared-Content-Modells» verlangten. 

Dass die bundesrätliche Vorlage nicht ohne Anpassungen auf Zuspruch stossen würde,
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zeigte sich bereits kurz darauf in verschiedener Hinsicht. So kritisierte der Verband
Schweizer Medien, dass der Bundesrat die Frühzustellung von Pressetiteln und somit
die Sonntagszeitung in seinen verstärkten Massnahmen zur indirekten Presseförderung
nicht vorsah, da er nur die Zustellung durch die Post berücksichtigte. In der
ausserordentlichen Session zur Bekämpfung des Coronavirus liessen Mitglieder der
WAK-NR ferner verlauten, dass die Doppelbelastung von Unternehmen in
Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der Radio- und Fernsehabgabe ebenfalls im
Rahmen des Massnahmenpakets aus der Welt geschafft werden könnte. Zu gegebenem
Zeitpunkt beschäftigte sich die KVF-SR mit der Ausarbeitung eines entsprechenden
Entwurfs. Nicht zuletzt sprach sich das Parlament in der ausserordentlichen Session vor
dem Hintergrund der Corona-Krise entgegen der Ansicht des Bundesrates und auf
Anraten der vorberatenden Kommissionen für Überbrückungshilfen für die Presse und
für die elektronischen Medien aus, die den Umfang der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Unterstützungsmassnahmen stark übertrafen. Dies machte deutlich, dass die Legislative
in diesem Bereich grösseren Handlungsbedarf ortete als der Gesamtbundesrat.
Medienberichten zufolge war ein von der UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga
geplantes Rettungspaket für die Medien im Umfang von beinahe CHF 80 Mio. Anfang
April im Bundesrat gescheitert. 4

Radio und Fernsehen

In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat als Erstrat den bundesrätlichen
Entwurf betreffend die Rückerstattung der zu unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf
die Radio- und Fernsehempfangsgebühren, gemäss welchem jeder Haushalt CHF 50
auf seiner Serafe-Rechnung gutgeschrieben bekäme, um die unrechtmässig erhobene
Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2015 zu kompensieren. Die kleine Kammer
stützte den bundesrätlichen Vorschlag bis auf einen Punkt: Auf Anraten der
vorberatenden KVF-SR fügte der Ständerat einen neuen Passus ein, der explizit im
Gesetz verankert, dass auch berechtigte Rückerstattungsansprüche von Unternehmen
bestehen bleiben und dass das BAKOM ein einfaches Verfahren für die Abwicklung
solcher Gesuche entwickeln soll. Dabei sollen auch pauschale Entschädigungen für
Unternehmen möglich sein. Bundesrätin Sommaruga führte in der parlamentarischen
Debatte aus, dass die Regierung den Rückerstattungsanspruch für Unternehmen bejahe
und ihn in der Botschaft so festgehalten habe. Man sei lediglich davon abgekommen, für
Unternehmen eine pauschale Lösung zu schaffen; sie habe aber Verständnis für eine
explizite Erwähnung dieser Ansprüche im Gesetz. Der mit diesem Zusatz ergänzte
Entwurf passierte die Gesamtabstimmung im Ständerat einstimmig. 5
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Während sowohl die Printmedien als auch Fernsehveranstalter und kommerzielle
Radioveranstalter mit einer UKW-Funkkonzession aufgrund stark rückläufiger
Sponsoring- und Werbeeinnahmen während der Corona-Pandemie von Soforthilfe
durch den Bund profitieren konnten, waren die DAB-Radios bislang leer ausgegangen,
konstatierte die KVF-NR im November 2020. Sie beschloss daraufhin eine Motion, mit
der der Bundesrat beauftragt werden soll, im Jahr 2021 mindestens 50 Prozent der
Kosten der DAB+-Verbreitung für konzessionierte und meldepflichtige
Radioveranstalter zu übernehmen und seinen Beitrag nicht wie vorgesehen auf 30
Prozent zu belassen. Der Bundesrat erklärte in seiner Antwort, dass das BAKOM bereits
im Oktober Technologieförderbeiträge in der Höhe von 45 Prozent für
abgabefinanzierte Radioveranstalter, respektive 40 Prozent für alle übrigen
Radioveranstalter, festgelegt habe, wobei das Bundesamt – sofern es der finanzielle
Spielraum erlaube – diesen Beitrag noch auf 50 Prozent erhöhen könnte. Aus diesen
Gründen beantragte der Bundesrat, die Motion als bereits erfüllt abzulehnen. Nachdem
UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga in der Wintersession 2020 im Nationalrat
bestätigt hatte, dass die Differenzen zwischen der einstimmigen Kommission und dem
Bundesrat «nicht wirklich gewaltig» seien, schlug sie vor, als kleines
Weihnachtsgeschenk auf die Abstimmung zu verzichten. Somit passierte die Motion den
Nationalrat ohne Abstimmung, womit die grosse Kammer im Sinne der Kommission ein
politisches Bekenntnis zur Unterstützung der DAB-Radios in der Krise abgab. 6
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Medienpolitische Grundfragen

Mit dem Jahreswechsel 2018/2019 änderte sich die Ausgangslage für das neue
Mediengesetz grundlegend: Nach dem Rücktritt von Medienministerin Doris Leuthard,
unter deren Aufsicht der Vorentwurf entstanden war, übernahm Simonetta Sommaruga
Anfang 2019 das entsprechende Dossier. Im Mai 2019 lud die neue Medienministerin zu
einem Austausch über die Zukunft der Medien ein, bei dem über den Service public in
Radio und Fernsehen sowie über mögliche Massnahmen zur Unterstützung der
elektronischen Medien und der Presse diskutiert wurde. Die Argumente der
Teilnehmenden würden in die laufenden Arbeiten aufgenommen, erklärte das BAKOM.
In den Medien wurden nach den negativen Rückmeldungen in der Vernehmlassung
jedoch Stimmen laut, die davon ausgingen, dass Sommaruga das neue Gesetz verwerfen
werde. Dieses würde von allen Seiten kritisiert und habe daher im Parlament keine
Chance, zumal sogar CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) die Notwendigkeit des
neuen Gesetzes in einer Rede im Januar 2019 in Frage gestellt habe. Stattdessen wurde
vermutet, dass Sommaruga die Probleme einzeln angehen werde. Als dringlichste
Massnahme identifizierten die Medien die Erhöhung der indirekten Presseförderung
von CHF 30 Mio. auf CHF 120 Mio., wie sie der Präsident des VSM, Pietro Supino, aber
auch zwei parlamentarische Vorstösse Savary (sp, VD; Pa.Iv. 18.480) und Engler (cvp, GR;
Pa.Iv. 18.479) gefordert hatten. Als zentral erachteten die Medien aber auch eine
Änderung des Medienartikels in der Verfassung, die ein vollständiges Mediengesetz, das
neben Radio und Fernsehen sowie allenfalls dem Onlinebereich auch die Presse
beinhaltet, ermöglichen sollte. Diesbezüglich hatten Matthias Aebischer (sp, BE; Pa.Iv.
18.470), Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 18.471), Olivier Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 18.472) und
Filippo Lombardi (cvp, TI; Pa.Iv. 18.473) gleichlautende parlamentarische Initiativen
eingereicht. 
Ende August 2019 bestätigte der Bundesrat in einer Medienmitteilung die bisherigen
Gerüchte und erklärte, dass er auf das neue Mediengesetz verzichten und stattdessen
das RTVG punktuell mit einem Massnahmenpaket anpassen wolle. Demnach sollten neu
auch Onlineportale einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe (insgesamt CHF 50 Mio.
pro Jahr) erhalten, sofern sie kostenpflichtig seien. Dies betreffe – im Unterschied zum
vorherigen Gesetzesvorschlag – nicht nur audio- und audiovisuelle, sondern auch
textlastige Beiträge. Zudem solle die indirekte Presseförderung, konkret also die
finanzielle Unterstützung der Postzustellung, auf zusätzliche Titel ausgeweitet und
erhöht werden – jedoch nur auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie von den
Verlagen gefordert worden war. Der VSM kritisierte die Unterstützung in der Folge auch
als zu niedrig. Aus dem Bundesgesetz über elektronische Medien übernommen werden
solle die Förderung von Presseagenturen, Weiterbildungen und IT-Projekten. 
Auch dieses Projekt erntete jedoch Kritik: Christian Wasserfallen (fdp, BE) etwa
befürchtete gegenüber den Medien, dass nun auch die Onlinemedien an den
«Staatstropf» gehängt werden sollten, Gregor Rutz (svp, ZH) kritisierte, dass durch die
Unterstützung der Onlinemedien die Konkurrenz für die Printmedien sogar noch
künstlich verstärkt werde. Die NZZ fragte sich überdies auch bei diesen Massnahmen,
ob der Bund wirklich über die Kompetenz zur Regulierung und Förderung der
Onlinemedien verfüge. Diesbezüglich bestehe ein Dissens in der juristischen Lehre. Die
Präsidentin der KVF-NR, Edith Graf-Litscher (sp, TG), begrüsste hingegen die
kurzfristigen Massnahmen. 7
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Neue Medien

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Michael Töngi (gp, LU) die Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für ein Fördermodell zugunsten der elektronischen
Medien. Damit bekräftigt Töngi seine Absicht, neue Formen der medialen
Berichterstattung zu Stärken, wie er das mit seiner ersten parlamentarischen Initiative
(Pa.Iv. 19.417) schon angestossen hatte. Seine Sorge über den Niedergang publizistischer
Grundversorgung in der Berichterstattung über demokratierelevante Inhalte, so
beispielsweise die lokale und regionale Politik, gaben den Anlass zu diesem Schritt.
Gerade auf lokaler und regionaler Ebene sah der Initiant die Medienqualität gefährdet.
Deshalb wollte er neben den bereits förderfähigen SRG-Publikationen und den
konzessionierten Radio- und Fernsehstationen auch eine direkte finanzielle Zuwendung
für Online-Medien ermöglichen. Dieses Modell sollte die indirekte Presseförderung
ergänzen. Für die Umsetzung des Anliegens schlug er die Errichtung von Stiftungen vor,
um die Unabhängigkeit der Medien von den Behörden aufrechterhalten zu können. Mit
der Anbindung an eine Leistungsvereinbarung sollte zudem die Stärkung der lokalen und
regionalen Vielfalt sichergestellt werden. 
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Die KVF-NR befasste sich Anfang September 2019 mit dem Anliegen. In der Kommission
stiess die Initiative auf wenig Wohlwollen. Zwar waren sich die Kommissionsmitglieder
einig, dass es einer Unterstützung elektronischer Medien in der digitalen
Transformation bedürfe, wobei auch die indirekte Presseförderung erweitert werden
solle. Aber statt Töngis Stossrichtung zu unterstützen, gab die Kommission der
parlamentarischen Initiative Engler (cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) Folge. Diese war nach dem
Votum der nationalrätlichen Kommission von beiden Kommissionen befürwortet
worden und konnte dadurch in den Gesetzgebungsprozess übergehen. 
Die Initiative Töngi wurde zwar von einer Kommissionsminderheit Aebischer (sp, BE)
unterstützt, unterlag jedoch in der Kommission mit 16 zu 7 Stimmen, womit ihr keine
Folge gegeben wurde. Ausschlaggebend war auch, dass die in der Kommissionssitzung
anwesende Departementschefin einen neuen Entwurf für ein Massnahmenpaket zur
Förderung der Medien angekündigt hatte.

In der Wintersession 2019 musste sich das Ratsplenum zur Initiative äussern. Dort
wurde jedoch gar nicht erst debattiert: Der Initiant zog seinen Vorstoss zurück. Er
bekräftigte seine Meinung, dass im Bereich der Online-Medien Handlungsbedarf
bestehe, zeigte sich aber einverstanden damit, die Vorschläge des Bundesrates
abzuwarten. 8
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